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Amtliche Abkürzung MBO

Normtyp Gesetz

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. Keine FN

§ 87 MBO - In-Kraft-Treten, Übergangsvorschriften

(1) 1Dieses Gesetz tritt am ... in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 treten die Vorschriften über die Ermächtigung zum Erlass von
Rechtsverordnungen am Tag nach der Verkündung und § 17 Abs. 1 und 7, § 20 Satz 1 Nr. 1 , § 25 sowie § 85 am 01.07.2013 in
Kraft.

(2) 1Solange § 20 Abs. 1 BauNVO zur Begriffsbestimmung des Vollgeschosses auf Landesrecht verweist, gilt insoweit § 2 Abs. 4
dieses Gesetzes in seiner bisherigen Fassung fort. 2In Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 gelten Geschosse, die über
mindestens 2/3 ihrer Grundfläche eine für Aufenthaltsräume in solchen Gebäuden erforderliche lichte Höhe haben, als
Vollgeschosse.

(3) Anerkennungen von Stellen als Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen nach bisherigem Recht gelten bis zum
31.12.2012.

(4) 1Die Verwendung des Ü-Zeichens auf Bauprodukten, die die CE-Kennzeichnung aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
tragen, ist mit dem Inkrafttreten Treten dieses Gesetzes nicht mehr zulässig. 2Sind bereits in Verkehr gebrachte Bauprodukte, die
die CE-Kennzeichnung aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 tragen, mit dem Ü-Zeichen gekennzeichnet, verliert das Ü-
Zeichen mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes seine Gültigkeit.

(5) Bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes für Bauarten erteilte allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen oder Zustimmungen im
Einzelfall gelten als Bauartgenehmigung fort.

(6) 1Bestehende Anerkennungen als Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen bleiben in dem bis zum Inkrafttreten dieses
Gesetzes geregelten Umfang wirksam. 2Vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gestellte Anträge gelten als Anträge nach diesem
Gesetz.
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